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AUS DEM STADTRAT

In der Woche vom 23. Januar bis 27. Januar 2023 tagen folgende 
Ausschüsse, Beiräte und Bezirksvertretungen

Mittwoch, 25. Januar 2023
17.00 Uhr  Ausschuss für Kultur und Denkmal, Business-Club
    der Yayla-Arena, Westparkstraße 111
17.00 Uhr  Ausschuss für Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit und 
	 	 	 	 Landwirtschaft,	Visaal,	Obergath	154
17.00 Uhr  Bezirksvertretung Hüls, Ökumenische Begegnungs-
    stätte Hüls, Leuther Straße 19, 
    Einwohnerfragestunde gegen 17.10 Uhr

Donnerstag, 26. Januar 2023
17.00	Uhr		 Sportausschuss,	Volkshochschule	Krefeld,	
	 	 	 	 Von-der-Leyen-Platz
17.00 Uhr  Bezirksvertretung West, Albert-Schweitzer-Realschule,
    Foyer, Lewerentzstraße 136, 
    Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr
17.00	Uhr		 Bezirksvertretung	Oppum-Linn,	Museumsscheune
	 	 	 	 Burg-Linn,	Rheinbabenstraße	85,	
    Einwohnerfragestunde gegen 18.00 Uhr

  
BEKANNTMACHUNGEN

BEKANNTMACHUNGEN
BEKANNTMACHUNG DES JAHRESAB-
SCHLUSSES 2021 DER ZOO KREFELD 
GGMBH 
Die	Stadt	Krefeld	und	die	Zoofreunde	Krefeld	e.V.	haben	als	Ge-
sellschafter	 der	 Zoo	 Krefeld	 gGmbH	 am	23.11.2022	 sowie	 am	
15.12.2022	und	21.12.2022	folgende	Beschlüsse	gefasst:

1. Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2021 mit einer 
Bilanzsumme	von	€	9.273.402,54	und	einem	 Jahresüber-
schuss in Höhe von € 89.172,83 wird festgestellt.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe von € 89.172,83 wird mit 
dem	Gewinnvortrag	in	von	Höhe	von	€	410.593,21	verrech-

net	und	der	Gesamtbetrag	in	Höhe	von	€	499.766,04	auf	
das	neue	Geschäftsjahr	vorgetragen.

3. Dem	Geschäftsführer	wird	für	das	Geschäftsjahr	2021	Ent-
lastung erteilt.

4.	 Dem	Aufsichtsrat	wird	 für	das	Geschäftsjahr	2021	Entlas-
tung erteilt.

Jahresabschluss und Lagebericht liegen in der Zeit vom 
23.01.2023	bis	27.01.2023	in	den	Geschäftsräumen	des	Zoos	an	
der	Uerdinger	Str.	377,	47800	Krefeld,	zur	Einsichtnahme	aus.

Die	 mit	 der	 Prüfung	 des	 Jahresabschlusses	 und	 des	 Lagebe-
richts	beauftragte	Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	RSM	GmbH,	
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft	 Steuerberatungsgesellschaft,	
47800	Krefeld,	hat	zu	dem	oben	genannten	vollständigen	Jah-
resabschluss	am	10.	Mai	2022	folgenden	Bestätigungsvermerk	
erteilt:

„Prüfungsurteile
Wir	 haben	den	 Jahresabschluss	 der	 Zoo	 Krefeld	 gGmbH	 -	 be-
stehend	 aus	 der	 Bilanz	 zum	 31.	 Dezember	 2021	 und	 der	 Ge-
winn-	und	Verlustrechnung	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	
bis zum 31. Dezember 2021 sowie dem Anhang, einschließlich 
der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden 
-	 geprüft.	Darüber	 hinaus	haben	wir	 den	 Lagebericht	 der	Zoo	
Krefeld	 gGmbH	 für	 das	 Geschäftsjahr	 vom	 1.	 Januar	 bis	 zum	 
31.	Dezember	2021	geprüft.
Nach	unserer	Beurteilung	aufgrund	der	bei	der	Prüfung	gewon-
nenen Erkenntnisse

 » entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesent-
lichen	Belangen	den	deutschen,	 für	 Kapitalgesellschaften	
geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	 den	 er-
gänzenden	 Bestimmungen	 des	 Gesellschaftsvertrags	 und	
vermittelt	unter	Beachtung	der	deutschen	Grundsätze	ord-
nungsmäßiger	Buchführung	ein	den	tatsächlichen	Verhält-
nissen	entsprechendes	Bild	der	Vermögens-	und	Finanzlage	
der	Gesellschaft	zum	31.	Dezember	2021	sowie	ihrer	Ertrags-
lage	für	das	Geschäftsjahr	vom	1.	Januar	bis	zum	31.	Dezem-
ber 2021 und

 » vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutref-
fendes	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft.	In	allen	wesentli-
chen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem 
Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften	und	stellt	die	Chancen	und	Risiken	der	zukünf-
tigen	Entwicklung	zutreffend	dar.	

Gemäß	§	322	Abs.	3	Satz	1	HGB	erklären	wir,	dass	unsere	Prü-
fung	 zu	 keinen	 Einwendungen	 gegen	 die	 Ordnungsmäßigkeit	
des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Wir	haben	unsere	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	La-
geberichts	 in	 Übereinstimmung	 mit	 §	 317	 HGB	 unter	 Beach-
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tung	der	vom	Institut	der	Wirtschaftsprüfer	(IDW)	festgestellten	
deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	 Abschlussprüfung	
durchgeführt.	 Unsere	 Verantwortung	 nach	 diesen	 Vorschrif-
ten	und	Grundsätzen	 ist	 im	Abschnitt	„Verantwortung	des	Ab-
schlussprüfers	für	die	Prüfung	des	Jahresabschlusses	und	des	
Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend 
beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in 
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und 
berufsrechtlichen	 Vorschriften	 und	 haben	 unsere	 sonstigen	
deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen An-
forderungen	erfüllt.	Wir	sind	der	Auffassung,	dass	die	von	uns	
erlangten	Prüfungsnachweise	ausreichend	und	geeignet	sind,	
um	 als	 Grundlage	 für	 unsere	 Prüfungsurteile	 zum	 Jahresab-
schluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters für den Jahresab-
schluss und den Lagebericht
Der	gesetzliche	Vertreter	 ist	verantwortlich	 für	die	Aufstellung	
des Jahresabschlusses, der den deutschen, für Kapitalgesell-
schaften	 geltenden	 handelsrechtlichen	 Vorschriften	 sowie	
den	ergänzenden	Bestimmungen	des	Gesellschaftsvertrags	 in	
allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der 
Jahresabschluss	 unter	 Beachtung	 der	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	Buchführung	ein	den	 tatsächlichen	Verhält-
nissen	 entsprechendes	 Bild	 der	 Vermögens-,	 Finanz-	 und	 Er-
tragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.	Ferner	ist	der	gesetzliche	
Vertreter	 verantwortlich	 für	 die	 internen	 Kontrollen,	 die	 er	 in	
Übereinstimmung	mit	 den	 deutschen	 Grundsätzen	 ordnungs-
mäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Auf-
stellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – fal-
schen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche 
Vertreter	 dafür	 verantwortlich,	 die	 Fähigkeit	 der	 Gesellschaft	
zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des 
Weiteren	hat	er	die	Verantwortung,	Sachverhalte	in	Zusammen-
hang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 
einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwort-
lich,	auf	der	Grundlage	des	Rechnungslegungsgrundsatzes	der	
Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern 
dem	nicht	 tatsächliche	oder	 rechtliche	Gegebenheiten	 entge-
genstehen.

Außerdem	 ist	 der	 gesetzliche	 Vertreter	 verantwortlich	 für	 die	
Aufstellung	des	 Lageberichts,	 der	 insgesamt	 ein	 zutreffendes	
Bild	 von	 der	 Lage	 der	 Gesellschaft	 vermittelt	 sowie	 in	 allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang 
steht,	den	deutschen	gesetzlichen	Vorschriften	entspricht	und	
die	 Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutref-
fend	darstellt.	Ferner	ist	der	gesetzliche	Vertreter	verantwortlich	
für	die	Vorkehrungen	und	Maßnahmen	(Systeme),	die	er	als	not-
wendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in 
Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetz-
lichen	Vorschriften	zu	ermöglichen,	und	um	ausreichende	ge-
eignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen 
zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-
abschlusses und des Lageberichts
Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu 
erlangen,	ob	der	 Jahresabschluss	als	Ganzes	 frei	von	wesent-
lichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Dar-

stellungen	ist,	und	ob	der	Lagebericht	insgesamt	ein	zutreffen-
des	Bild	von	der	Lage	der	Gesellschaft	vermittelt	sowie	in	allen	
wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den 
bei	der	Prüfung	gewonnenen	Erkenntnissen	in	Einklang	steht,	
den	 deutschen	 gesetzlichen	 Vorschriften	 entspricht	 und	 die	
Chancen	 und	 Risiken	 der	 zukünftigen	 Entwicklung	 zutreffend	
darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der un-
sere	Prüfungsurteile	zum	Jahresabschluss	und	zum	Lagebericht	
beinhaltet.

Hinreichende	Sicherheit	ist	ein	hohes	Maß	an	Sicherheit,	aber	
keine	Garantie	dafür,	dass	eine	in	Übereinstimmung	mit	§	317	
HGB	 unter	 Beachtung	 der	 vom	 Institut	 der	 Wirtschaftsprüfer	
(IDW)	 festgestellten	 deutschen	 Grundsätze	 ordnungsmäßiger	
Abschlussprüfung	durchgeführte	Prüfung	eine	wesentliche	fal-
sche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können 
aus	Verstößen	oder	Unrichtigkeiten	resultieren	und	werden	als	
wesentlich	 angesehen,	 wenn	 vernünftigerweise	 erwartet	 wer-
den	könnte,	dass	sie	einzeln	oder	insgesamt	die	auf	der	Grund-
lage	 dieses	 Jahresabschlusses	 und	 Lageberichts	 getroffenen	
wirtschaftlichen	Entscheidungen	von	Adressaten	beeinflussen.
Während	der	 Prüfung	üben	wir	 pflichtgemäßes	 Ermessen	aus	
und	bewahren	eine	kritische	Grundhaltung.	Darüber	hinaus

 » identifizieren	 und	 beurteilen	 wir	 die	 Risiken	 wesentlicher	
– beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstel-
lungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und 
führen	Prüfungshandlungen	als	Reaktion	auf	diese	Risiken	
durch	sowie	erlangen	Prüfungsnachweise,	die	ausreichend	
und	geeignet	sind,	um	als	Grundlage	 für	unsere	Prüfungs-
urteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche 
Darstellungen	 nicht	 aufgedeckt	 werden,	 ist	 bei	 Verstößen	
höher	 als	 bei	Unrichtigkeiten,	 da	Verstöße	betrügerisches	
Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollstän-
digkeiten,	irreführende	Darstellungen	bzw.	das	Außerkraft-
setzen interner Kontrollen beinhalten können.

 » gewinnen	wir	ein	Verständnis	von	dem	für	die	Prüfung	des	
Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und 
den	für	die	Prüfung	des	Lageberichts	relevanten	Vorkehrun-
gen	und	Maßnahmen,	um	Prüfungshandlungen	zu	planen,	
die	unter	den	gegebenen	Umständen	angemessen	sind,	je-
doch	nicht	mit	dem	Ziel,	ein	Prüfungsurteil	zur	Wirksamkeit	
dieser	Systeme	der	Gesellschaft	abzugeben.

 » beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzli-
chen	 Vertreter	 angewandten	 Rechnungslegungsmethoden	
sowie	die	Vertretbarkeit	der	von	dem	gesetzlichen	Vertreter	
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhän-
genden Angaben.

 » ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit 
des	 von	 dem	 gesetzlichen	 Vertreter	 angewandten	 Rech-
nungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unterneh-
menstätigkeit	 sowie,	 auf	 der	 Grundlage	 der	 erlangten	
Prüfungsnachweise,	 ob	 eine	 wesentliche	 Unsicherheit	 im	
Zusammenhang	 mit	 Ereignissen	 oder	 Gegebenheiten	 be-
steht,	die	bedeutsame	Zweifel	an	der	Fähigkeit	der	Gesell-
schaft	 zur	 Fortführung	 der	 Unternehmenstätigkeit	 aufwer-
fen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine 
wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im 
Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im 
Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu ma-
chen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser 
jeweiliges	Prüfungsurteil	zu	modifizieren.	Wir	ziehen	unsere	
Schlussfolgerungen	auf	der	Grundlage	der	bis	zum	Datum	
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unseres	 Bestätigungsvermerks	 erlangten	 Prüfungsnach-
weise.	 Zukünftige	 Ereignisse	 oder	 Gegebenheiten	 können	
jedoch	 dazu	 führen,	 dass	 die	 Gesellschaft	 ihre	 Unterneh-
menstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

 » beurteilen	wir	die	Gesamtdarstellung,	den	Aufbau	und	den	
Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben 
sowie	ob	der	 Jahresabschluss	die	zugrunde	liegenden	Ge-
schäftsvorfälle	 und	 Ereignisse	 so	 darstellt,	 dass	 der	 Jah-
resabschluss	 unter	 Beachtung	 der	 deutschen	 Grundsätze	
ordnungsmäßiger	 Buchführung	 ein	 den	 tatsächlichen	Ver-
hältnissen	 entsprechendes	 Bild	 der	 Vermögens-,	 Finanz-	
und	Ertragslage	der	Gesellschaft	vermittelt.

 » beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jah-
resabschluss,	 seine	 Gesetzesentsprechung	 und	 das	 von	
ihm vermittelte Bild von der Lage des Unternehmens.

 » führen	wir	 Prüfungshandlungen	 zu	 den	 von	 dem	 gesetzli-
chen	Vertreter	 dargestellten	 zukunftsorientierten	Angaben	
im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter 
Prüfungsnachweise	vollziehen	wir	dabei	 insbesondere	die	
den	zukunftsorientierten	Angaben	von	den	gesetzlichen	Ver-
tretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach 
und	beurteilen	die	sachgerechte	Ableitung	der	zukunftsori-
entierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständi-
ges	Prüfungsurteil	zu	den	zukunftsorientierten	Angaben	so-
wie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht 
ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass 
künftige	Ereignisse	wesentlich	von	den	zukunftsorientierten	
Angaben abweichen.

Wir	 erörtern	 mit	 dem	 für	 die	 Überwachung	 Verantwortlichen	
unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der 
Prüfung	sowie	bedeutsame	Prüfungsfeststellungen,	einschließ-
lich	etwaiger	Mängel	 im	internen	Kontrollsystem,	die	wir	wäh-
rend	unserer	Prüfung	feststellen.“

Krefeld, den 21.12.2022
Zoo	Krefeld	gGmbH
Dr. Wolfgang Dreßen
-Geschäftsführer-

DURCHFÜHRUNG EINER ELTERNBE-
FRAGUNG AN DER KATHOLISCHEN 
JOSEFSCHULE ÜBER DIE SCHULART 
DER SCHULE AB DEM SCHULJAHR 
2023/2024 
Der Ausschuss für Schule und Weiterbildung hat in seiner Sit-
zung	 am	 30.08.2022	 beschlossen,	 im	 Schuljahr	 2022/2023	
an	der	katholischen	Grundschule	Josefschule	eine	Elternbefra-
gung durchzuführen. Hierbei sollen die Eltern der Kinder, die 
die	Schule	besuchen,	über	die	zukünftige	Schulart	der	Schule	
ab Sommer 2023 entscheiden können. 

Eine	bestehende	Grundschule	wird	gemäß	§	27	Abs.	2	Schulge-
setz	NRW	in	Verbindung	mit	der	Verordnung	über	das	Verfahren	
zur	 Bestimmung	 der	 Schulart	 von	 Grundschulen	 und	 Haupt-
schulen	 (Bestimmungsverfahrensverordnung)	 in	 eine	 andere	
Schulart	umgewandelt,	wenn	hierfür	gemäß	§	10	Bestimmungs-

verfahrensverordnung	Eltern	stimmen,	die	mehr	als	die	Hälfte	
der die Schule besuchenden Kinder vertreten. Anderenfalls 
bleibt die bisherige Schulart unverändert. 

Bei der Elternbefragung an dieser Schule geht es um die Fra-
ge,	 ob	 die	 bisher	 katholische	 Josefschule	 ab	 dem	 Schuljahr	
2023/2024	 eine	 (konfessionell	 nicht	 gebundene)	 Gemein-
schaftsgrundschule	 werden	 oder	 weiterhin	 eine	 katholische	
Bekenntnisschule bleiben soll. 

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig; eine möglichst 
große Beteiligung ist durch den Schulträger erwünscht, um ein 
breites	Meinungsbild	über	den	Elternwunsch	zu	erhalten.	Die	
Anonymität wird selbstverständlich gewahrt. 

Stimmberechtigt sind die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten, 
deren	Kinder	am	Stichtag	10.01.2023	-	so	die	Vorgaben	der	Be-
stimmungsverfahrensverordnung - die Josefschule besuchen.  

Diese Eltern bzw. Erziehungsberechtigten sind von Amts wegen 
ins Abstimmungsverzeichnis eingetragen und wurden bereits 
unter der Adresse des Kindes angeschrieben. Zur Abgabe der 
Stimme sind nur die Eltern bzw. Erziehungsberechtigten be-
rechtigt, die ins Abstimmungsverzeichnis eingetragen sind. 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte, die dennoch kein Schreiben 
erhalten	haben,	haben	die	Möglichkeit,	sich	nachtragen	zu	lassen.

Hieran Interessierte werden gebeten, in der Zeit 

von Montag, 23. Januar – Mittwoch, 25. Januar 2023
jeweils	in	der	Zeit	von	8	-	15	Uhr
unter der Telefonnummer 02151 / 86 25 75 

mit der Schulverwaltung – Frau Heinz - Kontakt aufzunehmen.

Für	einen	Nachtrag	ist	ein	gültiger	Personalausweis	oder	ein	an-
derer	amtlicher	Lichtbildausweis	und	die	Geburtsurkunde	des	
Kindes erforderlich. 

Eltern bzw. Erziehungsberechtigte haben eine	 (gemeinsame)	
Stimme	 für	 jedes	Kind,	das	die	 Josefschule	zum	o.g.	Stichtag	
besucht. 

Die Elternbefragung selbst wird an folgenden Tagen in der Aula 
der	Schule	durchgeführt:

TERMINE ELTERNBEFRAGUNG

Montag, 30. Januar 2023 – Mittwoch 01. Februar 2023
Die täglichen Zeiten können - ebenfalls unter o.g. Telefonnum-
mer - erfragt werden.
  
Das	 Ergebnis	 des	 Abstimmungsverfahrens	 wird	 öffentlich	 be-
kanntgemacht werden. 
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abgegeben	und	ist	in	den	Rathäusern	Krefeld,	Fischeln,	Hüls	und	Uerdingen	einzusehen.	Das	Krefelder	Amtsblatt	stellen	wir	allen	Interessierten	jeweils	am	
Erscheinungstag	(in	der	Regel	wöchentlich	donnerstags)	im	Internet	auch		kostenlos	als	PDF-Datei	zur	Verfügung.	Es	ist	unter	www.krefeld.de/amtsblatt	
zu	finden.	Dort	kann	man	auch	einen	E-Mail	Newsletter	abonnieren,	der	über	das	Erscheinen	eines	neuen	Amtsblattes	informiert.	Bei	Postbezug	beträgt	
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KOMMUNALER ORDNUNGSDIENST

ÄRZTLICHER DIENST

ÄRZTLICHER BEREITSCHAFTSDIENST 
116 117
ÄRZTLICHER NOTDIENST:
Der Notdienst in Krefeld ist unter Telefon 
0	18	05	-	04	41	00	montags,	dienstags	und	don-
nerstags	von	19.00	Uhr	bis	7.00 Uhr,	mittwochs	
von	14.00	Uhr	bis	7.00	Uhr	und	freitags	von	14.00	
Uhr	bis	Montagmorgen	um	7.00	Uhr	erreichbar.

ZAHNÄRZTE:
Der Zahnärztliche Notdienst ist unter Telefon  
0	18	05	-	98	67	00	zu	erreichen.	Sprechzeiten:	
samstags, sonntags und feiertags von 10.00 
bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr, 
 mittwochs- und freitagsnachmittag von 
17.00 bis 19.00 Uhr,  montags, dienstags und 
donnerstags von 21.00 bis 22.00 Uhr.

TIERÄRZTLICHER DIENST
Der tierärztliche Dienst ist samstags ab 12.00 Uhr 
bis montags um 8.00 Uhr sowie an  Feiertagen 
unter Telefon 07 00- 84 37 46  66 zu erreichen.

AUF EINEN BLICK

NOTDIENSTE
Elektro-Innung Krefeld
0	18	05-	66	05	55

Feuer 112
Rettungsdienst/Notarzt 112
Krankentransport  1 92 22
Branddirektion  82 13-0
Zentrale Bürgerinformation  
bei Unglücks- und Notfällen 1 97 00

RUFNUMMERN DER FEUERWEHR

APOTHEKENDIENST
Die Notdienste der Apotheken in 
 Nordrhein-Westfalen können im Internet 
 abgerufen werden unter: 
www.aknr.de
oder telefonisch unter der vom Festnetz 
 kostenlosen Rufnummer 08 00-0 02 28 33

08 00- 1 11 01 11 und 08 00- 1 11 02 22

TELEFONSEELSORGE

NOTDIENSTE
Innung für Sanitär-Heizung-
Klima-Apparatebau Krefeld

20.01. – 22.01.2023
Ralf Esser 
Rembertstraße 118
47809	Krefeld	
55 79 10 | 0172 200 59 54

27.01. – 29.01.2023 
Wilhelm	Gobbers	GmbH
Krützpoort 3
47804	Krefeld	
82 13 860

Der	Kommunale	Ordnungsdienst	ist	Ansprechpart-
ner	in	Sachen	Sicherheit,	Ordnung	und	Sauberkeit	
auf	Krefelder	Straßen,	Wegen	und	Plätzen.	

Er ist aktuell erreichbar 
montags bis freitags von 8 bis 19 Uhr 
sowie samstags von 10 bis 19 Uhr
unter der Rufnummer 0 21 51 / 86 22 25.
Außerhalb	dieser	Zeiten	kann	der	KOD	
über	die	Leitstelle	der	Polizei	unter	der	
Rufnummer 0 21 51 / 63 40 oder	per	E	Mail	
an KOD@Krefeld.de informiert werden.


